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FAX: (02236) 53501 59 
 

http://www.guntramsdorf.at 
E-mail: office@guntramsdorf.at 

ABTEILUNG BAUAMT 
Parteienverkehr: Mo, Di, Do und Fr von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Do von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Zahl:  Bearbeiter:  Datum:  
29604/2017 Ing. W/Sm 17.03.2017 

 
 

SONDERNUTZUNGSVERTRAG 
für die Veranstaltung  

1. Mai 2017  
__________________________________________________________ 
 
Abgeschlossen zwischen  

 

 
Marktgemeinde Guntramsdorf 

Rathausviertel 1/1  
2353 Guntramsdorf 

 
 

und  
 

 
SPÖ Guntramsdorf 

Hauptstraße 57A 
2353 Guntramsdorf 

 
 

Im Folgenden kurz „ Nutzungsberechtige/r“ genannt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.guntramsdorf.at/
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I. Art und Umfang der Sondernutzung 
 
Dem/Der Nutzungsberechtigten wird gemäß § 1a des NÖ. 
Gebrauchsabgabengesetzes 1973, in der derzeit geltenden Fassung die 

Sondernutzung für folgende Veranstaltung gestattet: 

 

 

Art der Veranstaltung Stelle der Veranstaltung m² 

 

1. Mai Parkplatz vor der 

Druckfabrik, Mühlgasse 1 

585 

 
II. Auflagen und Bedingungen  
 
Die Ausübung der Veranstaltung auf öffentlichem Grund und des darüber 

befindlichen Luftraumes in der Gemeinde ist an folgende Bedingungen bzw. 
Befristungen und Auflagen gebunden: 

 
 Bestehende Beschädigungen auf Gehsteig oder Fahrbahn im beantragten 

Bereich sind vor Inanspruchnahme der Marktgemeinde Guntramsdorf 

mitzuteilen.  
 

 Die in Anspruch genommenen Flächen sind gegen die Verkehrsflächen 
(Fahrbahn, Gehsteige etc.) allseitig entsprechend  abzuschranken. Dabei 
ist besonders auf die Standfestigkeit der Abschrankung (Windeinwirkung 

u. dgl.) zu achten.  
 

 Nach Ablauf der Sondernutzung sind sämtliche Abschrankungen und für 
die Veranstaltung benötigten Hütten, Zelte, Verkaufsstände, Bühnen u. 
dgl. umgehend zu entfernen. 

 
 Grünanlagen, Sträucher und Bäume dürfen nicht beschädigt werden. 

 
 Das öffentliche Gut ist gegen Verunreinigung besonders zu schützen. 

 
 Staub- und Lärmbelästigung sind zu vermeiden. 

 

 Beschädigungen am Gehsteig oder auf der Fahrbahn sind sofort und auf 
Kosten des Antragstellers im Einvernehmen mit der Marktgemeinde 

Guntramsdorf zu sanieren. 
 
 

 
 

 



III. Dauer der Sondernutzung 
 
 

Die Sondernutzung wird vom 28.04.2017 bis 02.05.2017 gestattet. 
(In diesem Zeitraum hat der Aufbau sowie der Abbau der für die  Veranstaltung 

benötigten Hütten, Zelte, Verkaufsstände, Bühnen u. dgl. zu erfolgen.) 

 
Die Sondernutzung ist bis auf Widerruf durch den Gemeinderat gestattet.  

 

 

IV. Gründe für den Widerruf der Zustimmung zur 
Sondernutzung  

 
Werden die Bedingungen bzw. Befristungen und Auflagen nicht eingehalten, kann 
der Sondernutzungsvertrag mit dem/der Nutzungsberechtigten durch die 
Marktgemeinde Guntramsdorf sofort aufgehoben werden. 

 
 
 

V. Entgelt 
 

Als Entgelt werden  € ………… vereinbart.  
 

Zahlbar 2 Wochen vor Beginn der Sondernutzung gemäß Punkt III. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        Der Bürgermeister 
 

 
 
 

        Robert Weber, MSc 

 

 
 

 
 
 
 



FAX: (02236) 53501 59 
 

http://www.guntramsdorf.at 
E-mail: office@guntramsdorf.at 

ABTEILUNG BAUAMT 
Parteienverkehr: Mo, Di, Do und Fr von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Do von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Zahl:  Bearbeiter:  Datum:  
29605/2017 Ing. W/Sm 17.03.2017 

 
 

SONDERNUTZUNGSVERTRAG 
für die Veranstaltung  

Dorffest 2017 
__________________________________________________________ 
 
Abgeschlossen zwischen  

 

 
Marktgemeinde Guntramsdorf 

Rathausviertel 1/1  
2353 Guntramsdorf 

 
 

und  
 

 
IGW Guntramsdorf 

z. Hd. Herrn Ing. Alfred Stangl 
Münchendorferstraße 28 

2353 Guntramsdorf 
 

 

Im Folgenden kurz „ Nutzungsberechtige/r“ genannt. 
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I. Art und Umfang der Sondernutzung 
 
Dem/Der Nutzungsberechtigten wird gemäß § 1a des NÖ. 
Gebrauchsabgabengesetzes 1973, in der derzeit geltenden Fassung die 

Sondernutzung für folgende Veranstaltung gestattet: 

 

 

Art der Veranstaltung Stelle der Veranstaltung m² 

 

Dorffest Am Kirchanger 1.400 

 
II. Auflagen und Bedingungen  
 

Die Ausübung der Veranstaltung auf öffentlichem Grund und des darüber 
befindlichen Luftraumes in der Gemeinde ist an folgende Bedingungen bzw. 
Befristungen und Auflagen gebunden: 

 
 Bestehende Beschädigungen auf Gehsteig oder Fahrbahn im beantragten 

Bereich sind vor Inanspruchnahme der Marktgemeinde Guntramsdorf 
mitzuteilen.  

 
 Die in Anspruch genommenen Flächen sind gegen die Verkehrsflächen 

(Fahrbahn, Gehsteige etc.) allseitig entsprechend  abzuschranken. Dabei 

ist besonders auf die Standfestigkeit der Abschrankung (Windeinwirkung 
u. dgl.) zu achten.  

 
 Nach Ablauf der Sondernutzung sind sämtliche Abschrankungen und für 

die Veranstaltung benötigten Hütten, Zelte, Verkaufsstände, Bühnen u. 

dgl. umgehend zu entfernen. 
 

 Grünanlagen, Sträucher und Bäume dürfen nicht beschädigt werden. 
 

 Das öffentliche Gut ist gegen Verunreinigung besonders zu schützen. 

 
 Staub- und Lärmbelästigung sind zu vermeiden. 

 
 Beschädigungen am Gehsteig oder auf der Fahrbahn sind sofort und auf 

Kosten des Antragstellers im Einvernehmen mit der Marktgemeinde 

Guntramsdorf zu sanieren. 
 

 
 
 

 



III. Dauer der Sondernutzung 
 
 

Die Sondernutzung wird vom 20.09.2017 – 24.09.2017 gestattet. 
(In diesem Zeitraum hat der Aufbau sowie der Abbau der für die  Veranstaltung 

benötigten Hütten, Zelte, Verkaufsstände, Bühnen u. dgl. zu erfolgen.) 

 

 
 

IV. Gründe für den Widerruf der Zustimmung zur 
Sondernutzung  

 
Werden die Bedingungen bzw. Befristungen und Auflagen nicht eingehalten, kann 

der Sondernutzungsvertrag mit dem/der Nutzungsberechtigten durch die 
Marktgemeinde Guntramsdorf sofort aufgehoben werden. 

 
 

 

V. Entgelt 
 

Als Entgelt werden € ……… vereinbart.  

 
Zahlbar 2 Wochen vor Beginn der Sondernutzung gemäß Punkt III. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
        Der Bürgermeister 

 
 

 
 
        Robert Weber, MSc 

 
 

 
 

 
 

 



FAX: (02236) 53501 59 
 

http://www.guntramsdorf.at 
E-mail: office@guntramsdorf.at 

ABTEILUNG BAUAMT 
Parteienverkehr: Mo, Di, Do und Fr von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Do von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Zahl:  Bearbeiter:  Datum:  
29606/2017 Ing. W/Sm 09.03.2017 

 
 

SONDERNUTZUNGSVERTRAG 
für die Veranstaltung 

Jakobi-Tage 2017 
__________________________________________________________ 
 
Abgeschlossen zwischen  

 

 
Marktgemeinde Guntramsdorf 

Rathausviertel 1/1  
2353 Guntramsdorf 

 
 

und  
 

 
Jakobi-Kreis Guntramsdorf 

z.Hd. Herrn Michael Hofstädter 
Am Kirchenplatz 1 

2353 Guntramsdorf 
 

 

Im Folgenden kurz „ Nutzungsberechtige/r“ genannt. 
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I. Art und Umfang der Sondernutzung 

 
Dem/Der Nutzungsberechtigten wird gemäß § 1a des NÖ. 
Gebrauchsabgabengesetzes 1973, in der derzeit geltenden Fassung die 

Sondernutzung für folgende Veranstaltung gestattet: 

 

 

Art der Veranstaltung Stelle der Veranstaltung m² 

 

 Jakobi-Tage (Weinfest) Kirchenplatz, Am Kirchanger 
etc.(siehe Beilage) 

5.740 

 
 

II. Auflagen und Bedingungen  
 
Die Ausübung der Veranstaltung auf öffentlichem Grund und des darüber 

befindlichen Luftraumes in der Gemeinde ist an folgende Bedingungen bzw. 
Befristungen und Auflagen gebunden: 

 
 Bestehende Beschädigungen auf Gehsteig oder Fahrbahn im beantragten 

Bereich sind vor Inanspruchnahme der Marktgemeinde Guntramsdorf 

mitzuteilen.  
 

 Die in Anspruch genommenen Flächen sind gegen die Verkehrsflächen 
(Fahrbahn, Gehsteige etc.) allseitig entsprechend  abzuschranken. Dabei 
ist besonders auf die Standfestigkeit der Abschrankung (Windeinwirkung 

u. dgl.) zu achten.  
 

 Nach Ablauf der Sondernutzung sind sämtliche Abschrankungen und für 
die Veranstaltung benötigten Hütten, Zelte, Verkaufsstände, Bühnen u. 
dgl. umgehend zu entfernen. 

 
 Grünanlagen, Sträucher und Bäume dürfen nicht beschädigt werden. 

 
 Das öffentliche Gut ist gegen Verunreinigung besonders zu schützen. 

 

 Staub- und Lärmbelästigung sind zu vermeiden. 
 

 Beschädigungen am Gehsteig oder auf der Fahrbahn sind sofort und auf 
Kosten des Antragstellers im Einvernehmen mit der Marktgemeinde 

Guntramsdorf zu sanieren. 
 
 

 
 

 
 



 
 

III. Dauer der Sondernutzung 
 

 
Die Sondernutzung wird vom 15.07.2017 bis 01.08.2017 gestattet. 
(In diesem Zeitraum hat der Aufbau sowie der Abbau der für die  Veranstaltung 

benötigten Hütten, Zelte, Verkaufsstände, Bühnen u. dgl. zu erfolgen.) 

 

 

IV. Gründe für den Widerruf der Zustimmung zur 
Sondernutzung  

 
Werden die Bedingungen bzw. Befristungen und Auflagen nicht eingehalten, kann 

der Sondernutzungsvertrag mit dem/der Nutzungsberechtigten durch die 
Marktgemeinde Guntramsdorf sofort aufgehoben werden. 

 
 

 

V. Entgelt 
 

Als Entgelt werden € ………… vereinbart.  

 
Zahlbar 2 Wochen vor Beginn der Sondernutzung gemäß Punkt III. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

        Der Bürgermeister 
 
 

 
 

        Robert Weber, MSc 
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